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1 Zielsetzung 

Diese Fachinformation richtet sich an die für Tierversuche zuständigen Behörden, ihre beraten-
den Kommissionen sowie an alle Personen, welche sich mit Tierversuchen befassen, Tierversu-
che durchführen und verantworten.  

Der schonende Umgang mit den Tieren und die fachgerechte Euthanasie von Versuchstieren 
führen den sorgsamen und umsichtigen Umgang mit jedem für Versuche verwendeten Tier kon-
sequent bis zu seinem Tod weiter. Er stellt einen wirksamen Beitrag zum Schutz des Tieres dar 
und trägt dazu bei, die Belastung der Tiere so gering wie möglich zu halten. Die fortlaufende 
Verbesserung der Euthanasiemethoden ist eine wichtige Forderung bei der Umsetzung der 3R-
Prinzipien. 

Diese Fachinformation zeigt auf, wo Informationen über die schonende und fachgerechte Eutha-
nasie von Versuchstieren verfügbar sind und welche Euthanasiemethoden zulässig, bedingt zu-
lässig und unzulässig sind. 

 

 

 

 

 

Nicht alle in dieser Fachinformation aufgeführten Euthanasiemethoden erfüllen die Definition der Eu-
thanasie (Kapitel 4). Der Einfachheit halber wird in dieser Fachinformation jedoch nur der Begriff Eu-
thanasie verwendet.  
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2 Rechtsgrundlagen 

2.1 Das Töten von Tieren auf qualvolle Art ist verboten (Art. 16 Abs. 1 Bst. a TschV). 

2.2 Ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung getötet werden. Ist die Betäubung nicht möglich, so 
muss alles Notwendige unternommen werden, um Schmerzen, Leiden und Angst auf ein Mini-
mum zu reduzieren (Art. 178 Abs. 1 TSchV) 

2.3 Niemand darf ungerechtfertigt einem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen, es in 
Angst versetzen oder in anderer Weise seine Würde missachten (Art. 4 Abs. 2 TSchG). Schmer-
zen, Leiden oder Schäden dürfen einem Tier nur zugefügt werden, soweit dies für den verfolgten 
Zweck unvermeidlich ist (Art. 20 Abs. 1 TSchG). 

2.4 Wirbeltiere und Panzerkrebse dürfen nur von fachkundigen Personen getötet werden (Art. 177 
TSchV). Als fachkundig gelten Personen, die sich unter kundiger Anleitung und Aufsicht die not-
wendigen Kenntnisse und die praktische Erfahrung mit der Tötung eines Tieres aneignen konn-
ten und regelmässig Tiere töten. 

2.5 Tierversuche, die dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen, es in Angst versetzen, 
sein Allgemeinbefinden erheblich beeinträchtigen oder seine Würde in anderer Weise missach-
ten, sind auf das unerlässliche Mass zu beschränken (Art. 17 TSchG). 

2.6 Kann ein Tier nach einem Eingriff nur unter Leiden weiterleben, so muss es schmerzlos getötet 
werden, sobald der Versuchszweck dies zulässt (Art. 135 Abs. 7 TSchV). 

2.7 Tiere dürfen nicht im Raum getötet werden, in dem sie gehalten werden (Art. 135 Abs. 9 
TSchV). 
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3 Grundsätze und Verantwortlichkeiten  

3.1 Die Euthanasie ist Bestandteil des Tierversuchs.  

3.2 Es sollen nur tierschutzkonforme best practice-Euthanasiemethoden angewendet werden (zuläs-
sige Euthanasiemethoden, Kapitel 4). Für die Bewilligung von bedingt zulässigen Euthanasieme-
thoden (Kapitel 5) ist eine fundierte Begründung notwendig. Für unzulässige Euthanasiemetho-
den (Kapitel 7) werden keine Ausnahmen bewilligt. 

3.3 Der Verzicht auf eine Euthanasiemethode, die die kleinstmögliche Belastung der Tiere ermög-
licht, kann die Einteilung des Versuchs in einen höheren Schweregrad bedeuten. Er wird bei der 
Güterabwägung berücksichtigt. 

3.4 Ueber die Euthanasie sind spezifische Kenntnisse notwendig. Für den Einstieg in die Thematik 
und für die fortlaufende Weiterbildung sind verschiedene Ausbildungs- und Informationsange-
bote verfügbar. Das Wissen ist fortlaufend zu erweitern und auf dem neuesten Stand zu halten. 
Eine Auswahl von Ausbildungs- und Informationsangeboten sowie von Publikationen ist im Kapi-
tel 8 aufgeführt. 

3.5 Besonders zu beachten sind folgende Punkte: 

Es ist zu vermeiden, die Tiere in Angst zu versetzen oder sie stressauslösenden Situationen 
auszusetzen. Falls das unumgänglich ist, ist diese belastende Situation auf so kurze Zeit wie 
möglich zu beschränken. Deshalb sind Methoden vorzuziehen, die keine oder nur eine kurze 
und schonende Fixation der Tiere erfordern. Mögliche Abwehrreaktionen, Aggressivität und Auf-
regung können dadurch vermieden oder zumindest vermindert werden. 

Grosse örtliche Verschiebungen zum Euthanasieort sind zu vermeiden. Sie können zu grösse-
rem Stress führen als die Euthanasie der Tiere selbst. 

Die Tiere müssen während der Euthanasie unter Kontrolle bleiben, um bei Bedarf sofort eingrei-
fen zu können. Die Sicht auf alle Tiere im Käfig oder Behälter darf nicht behindert sein. 

Tiere dürfen erst beseitigt werden, nachdem der Tod festgestellt wurde. Der Tod ist bei jedem 
einzelnen Tier gemäss den sicheren Todeszeichen festzustellen. Der Tod muss auch bei anäs-
thesierten Tieren sichergestellt werden, bevor sie beseitigt werden, allenfalls mit einer zusätzli-
chen Massnahme (Kapitel 6).  

3.6 Die Anästhesiologie umfasst auch den Bereich Euthanasie. Die Anästhesie- und Analgesie-Ex-
pertinnen und -Experten (ECVAA1, ACVAA2) sind sehr gute Ansprechpartner für Euthanasiebe-
lange, ebenso die Expertinnen und Experten für Versuchstiermedizin (ECLAM3, ACLAM4). Sie 
werden idealerweise bereits bei der Planung der Versuche konsultiert.  

3.7 Die Versuchsleiterinnen und -leiter sind für die bestmögliche Wahl, Planung und Durchführung 
der Euthanasie verantwortlich sowie für die Qualifikation der Personen, die die Euthanasie 
durchführen. 

3.8 Auch eine tierschutzkonforme Euthanasiemethode kann die Tiere bei schlechter Ausführung be-
lasten. Sie ist deshalb im Beisein einer erfahrenen Person zu üben.  

3.9 Die Euthanasie von Tieren ist durch die Behörden zu kontrollieren (Methoden, Art und Weise der 
Durchführung, Umgang mit den Tieren, Sicht- und Beobachtbarkeit der Tiere in den Tötungs-
kammern und Käfigen, Apparaturen, Räumlichkeiten, Ausbildungsstand der ausführenden Per-
sonen). 

 
  

                                                      
1 ECVAA - European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia     
2 ACVAA - American College of Veterinary Anesthesia and Analgesia 
3 ECLAM - European College of Laboratory Animal Medicine 
4 ACLAM - American College of Laboratory Animal Medicine 



 
 

 

 

4/11 

4 Zulässige Euthanasiemethoden 

Zulässig sind Methoden, die gewährleisten, dass die Tiere bewusstlos sind, wenn sie euthana-
siert werden. Sie erfüllen die Definition des Begriffs ‘Euthanasie’. In diese Kategorie gehören die 
Euthanasie mit der Ueberdosierung von Pentobarbital und die Euthanasie von Tieren unter All-
gemeinanästhesie. 

4.1 Pentobarbital ist das Anästhetikum der Wahl für das Töten von Mäusen, Ratten, Hamstern, 
Meerschweinchen, Kaninchen und Krallenfröschen. 

Die Dosierung ist Fachpublikationen zu entnehmen oder bei Expertinnen und Experten zu erfra-
gen.  

Pentobarbital muss für die Verabreichung allenfalls verdünnt werden, um die Viskosität zu sen-
ken und für die exakte Dosierbarkeit des Anästhetikums. 

Es ist streng darauf zu achten, dass die Tiere eine chirurgische Anästhesietiefe erreicht haben, 
bevor sie entblutet oder perfundiert werden oder ihnen Organe entnommen werden.  

Bei Mäusen, Ratten, Hamstern, Meerschweinchen, Kaninchen bis 2 Wochen sowie Krallenfrö-
schen wird Pentobarbital intraperitoneal bzw ins Coelom injiziert.  

Bei Kaninchen, die älter sind als 2 Wochen, ist Pentobarbital ausschliesslich intravenös zu ver-
abreichen. 

Maus  Pentobarbital 
Ratte 
Hamster 
Meerschweinchen 
Kaninchen 
Krallenfrosch 

 

4.2 Für die Allgemeinanästhesie vor dem Töten von Mäusen, Ratten, Hamstern, Meerschweinchen 
und Kaninchen können Inhalations- bzw Injektionsanästhetika verwendet werden. Werden die 
Tiere vor dem Töten fachgerecht anästhesiert, können auch Euthanasiemethoden zur Anwen-
dung kommen, die bei wachen Tieren unzulässig sind (zB Dekapitation, Perfusion, beidseitiger 
Pneumothorax). Der Tod muss unter chirurgischer Anästhesietiefe und sicher eintreten.  

Die Dosierung ist Fachpublikationen zu entnehmen oder bei Expertinnen und Experten zu erfra-
gen. 

Diese Anästhetika sind allenfalls zu verdünnen, um eine präzise Dosierung zu gewährleisten.  

 Es ist streng darauf zu achten, dass die Tiere eine chirurgische Anästhesietiefe erreicht haben, 
bevor sie entblutet oder perfundiert werden. 

Maus Euthanasie unter Inhalations- oder Injektionsanästhesie  
Ratte 
Hamster 
Meerschweinchen 
Kaninchen 
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5 Bedingt zulässige Euthanasiemethoden 

Auch die bedingt zulässigen Euthanasiemethoden führen zum sicheren Tod der Tiere. Für einige 
Euthanasiemethoden fehlen jedoch gesicherte Erkenntnisse über ihre Wirkung auf die Tiere aus 
Tierschutzsicht, insbesondere darüber, ob, wie und wie rasch Tiere bewusstlos werden. Das gilt 
ganz besonders für Fische. Die Verwendung von bedingt zulässigen Euthanasiemethoden ist 
fundiert zu begründen. Sie kann die Einordnung des Versuchs in eine höhere Schweregradkate-
gorie bedeuten. Sie wird bei der Güterabwägung berücksichtigt. 

5.1 Neue Erkenntnisse stellen Kohlendioxid (CO2) aus Tierschutzsicht in Frage (Hawkins et al 2016, 
Axiak Flammer et al 2019, Steiner et al 2019). Es ist jedoch noch keine Ersatzmethode für die 
Euthanasie von grossen Tiergruppen verfügbar.  

Als Übergangslösung ist die Euthanasie von Mäusen und Ratten ab dem Alter von 2 Wochen mit 
CO2 bedingt zulässig. 
 
Für die Inhalation von CO2 werden die Tiere in einen geschlossenen, durchsichtigen Behälter 
verbracht. Idealerweise werden sie im Heimkäfig belassen. Die Tiere sind genügend lang in die-
sem Behälter zu belassen. Die Füllrate und die Verweildauer der Tiere müssen tierartspezifisch 
gewählt werden. Empfehlungen finden sich in Publikationen. Nach dem Herausnehmen muss 
bei jedem Tier anhand der sicheren Todeszeichen kontrolliert werden, ob es wirklich tot ist. 

Maus ab 2 Wochen CO2 (Kohlendioxid) 
Ratte ab 2 Wochen 

 

5.2 Unter der Dekapitation versteht man das Durchtrennen des Halses zwischen der kranialen Hals-
hälfte und dem Kopf mittels eines scharfen Instruments.  

Es sind eigens dafür entwickelte Geräte (Guillotinen) zu verwenden, damit eine schnelle und 
korrekte Durchtrennung der Gewebe an der richtigen Stelle gesichert ist. Es ist mit besonderer 
Umsicht darauf zu achten, dass das Messer den Hals der Tiere nahe am Kopf durchtrennt. Bei 
bis zu 2 Wochen alten Mäusen kann der kurze, kräftige Scherenschlag eingesetzt werden. 

Bei Mäusen und Ratten, die älter sind als 2 Wochen, darf die Dekapitation ohne Anästhesie nur 
in begründeten Ausnahmefällen bewilligt werden.  

Maus bis 2 Wochen Dekapitation ohne Anästhesie 
Ratte bis 2 Wochen 

 

5.3 Bei der zervikalen Dislokation (Genickbruch) werden Schädel und Halswirbelsäule gegeneinan-
der verschoben. Bei korrekter Ausführung wird dabei das Rückenmark durchtrennt. Werden die 
Nervenbahnen jedoch nicht schnell und vollständig unterbrochen, ist der Genickbruch für das 
Tier mit Qualen verbunden. Tetraplegie, Paraplegie und Wirbelsäulentraumata führen nicht zur 
Bewusstlosigkeit und zum raschen Tod der Tiere.  

Die grossen Blutgefässe zum Kopf werden bei der zervikalen Dislokation nicht immer durch-
trennt. Die Tiere müssen deshalb unmittelbar nach dem Genickbruch durch Eröffnen der gros-
sen zervikalen Blutgefässe entblutet werden. Das Entbluten durch Eröffnen der Aorta oder von 
anderen Blutgefässen, die ohne vorherigen chirurgischen Eingriff nicht zugänglich sind, sowie 
das Eröffnen des Bauchraums oder des Brustkorbs zur Organentnahme vor dem Entbluten sind 
nicht zulässig.  

Bei Mäusen und Ratten bis 2 Wochen darf die zervikale Dislokation ohne Anästhesie, mit Ent-
bluten vor jeder anderen Manipulation, in begründeten Ausnahmefällen bewilligt werden. 

Maus bis 2 Wochen  Zervikale Dislokation ohne Anästhesie mit Entbluten 
Ratte bis 2 Wochen 

 
 
 

5.4 Die Vertretbarkeit von Etomidat, Metomidat, Tribromethanol, Phenoxyethanol, Tricain-Methan-
sulfonat (MS222) und Eiswasser für die Euthanasie von Zebrafischen, Zebrafischlarven und 
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Kaulquappen ist aus Tierschutzsicht offen. Es ist insbesondere nicht geklärt, ob und wie rasch 
die Tiere bewusstlos werden.  

Zebrafisch  Etomidat, Metomidat, Tribromethanol, Phenoxyethanol, Tricain-Me-
thansulfonat (MS222) Zebrafischlarven 

Kaulquappen 
Zebrafisch Eiswasser mit Dekapitation 
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6 Sicherstellen des Todes 

Der Tod jedes einzelnen Tieres muss sichergestellt und gemäss den sicheren Todeszeichen 
festgestellt werden, bevor es beseitigt werden darf.  

Im Anschluss an zulässige und bedingt zulässige Euthanasiemethoden können verschiedene 
Methoden angewendet werden, falls der Tod mit einer zweiten Methode sichergestellt werden 
muss. Die Wahl der Methode ist von der Tierart abhängig. Beispiele: 

Maus  Dekapitation, Perfusion, beidseitiger Pneumothorax unter chirurgi-
scher Anästhesietiefe Ratte 
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7 Unzulässige Substanzen, Gase, Methoden 

Substanzen, Gase und Methoden sind aus unterschiedlichen Gründen unzulässig: 
- es stehen zulässige bzw bedingt zulässige Euthanasiemethoden zur Verfügung 
- sie führen nicht zur Bewusstlosigkeit vor der Euthanasie 
- der Tod tritt nicht bzw nicht unmittelbar und ohne Schmerzen, Leiden und Angst ein 
- es sind Arbeitsplatzsicherheits-Aspekte zu berücksichtigen 

 Ether, Chloroform, T61, Benzodiazepine, Chloralhydrat, α-Chloralose, Urethan, Muskelrelaxan-
tien, Insulin, Nelkenöl, Säuren, Laugen, osmotisch aktive Substanzen 

 CO2 (Kohlendioxid) beim Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen, Zebrafisch, Krallenfrosch so-
wie bei Maus und Ratte bis zum Alter von 2 Wochen, CO (Kohlenmonoxid) 

 Perorale, intramuskuläre, rektale, retrobulbäre und intrazerebrale Verabreichung von Anästhe-
tika; intravaskuläre und intrakardiale Injektion von Luft  

 Dekapitation von nicht anästhesierten Mäusen und Ratten ab 2 Wochen, Hamstern, Meer-
schweinchen, Kaninchen, Zebrafischen; Dekapitation von Krallenfröschen ohne Zerstörung des 
Hirns und des Rückenmarks 

 Tiere über eine Kante oder auf den Boden schlagen, Betäubungsschlag 

 Ganzkörperbestrahlung mit Mikrowellen  

 Applikation von elektrischem Strom 

 Verbringen von Fischen an die Luft  

 Hyperthermie beim Fisch und beim Krallenfrosch 

 Eiswasser beim Zebrafisch ohne Dekapitation, Einfrieren von Zebrafischen, Zebrafischlarven, 
Krallenfröschen und Kaulquappen (zB bei -20°C, -80°C, -120°C, -180°C und in flüssigem Stick-
stoff) 
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